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RS OGH 1999/9/15 3Ob123/99f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1999

Norm

ZPO §482 B2

Rechtssatz

Es stellt eine Verletzung des Neuerungsverbotes dar, wenn das Berufungsgericht die Aufhebung des Ersturteils

lediglich zum Zwecke der Beweisaufnahme aufgrund solcher Neuerungen aufgetragen hat.
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